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 Veröffentlicht am 10.05.1984

Norm

GmbHG §85

KO §69

Rechtssatz

Überschuldung ist nicht schon dann anzunehmen, wenn zwar die bilanzierten Werte eine "rechnerische" Unterbilanz

ergeben, aber diese Unterbilanz doch durch den Ertragswert, das ist also durch eine geschützte zukünftige positive

Entwicklung ausgeglichen werden kann.
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